
  

Mehr Mitsprache in der Berliner Integrationspolitik 
 

 

Aufruf zum Eintrag in die Liste der 

wahlberechtigten Migrantenvereine 
 
Im Dezember 2010 hat das Berliner Abgeordnetenhaus das Partizipations- und 
Integrationsgesetz verabschiedet. Damit wurde der Landesbeirat für Integrations- und 
Migrationsfragen auf eine gesetzlich Grundlage gestellt (§ 6 PartIntG). 
 

Mehr Mitsprache durch den Landesbeirat für Integrat ions- und Migrationsfragen 

Der Berliner Senat hatte den Landesbeirat als hochrangiges Beratungsgremium 2003 ins 
Leben gerufen, um Berlinerinnen und Berlinern ohne deutsche Staatsbürgerschaft mehr 
Einflussmöglichkeit auf das politische Leben zu verleihen. Sieben Mitglieder werden von den  
Migrantenorganisationen entsandt. Von Seiten der Politik und Verwaltung nehmen die 
Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, Bürgermeister zweier Bezirke und der Beauftragte 
für Integration und Migration teil. Weitere Mitglieder sind wichtige Verbände und nichtstaatliche 
Organisationen. Vorsitzende ist die Senatorin bzw. der Senator für Integration.  
 
Der Landesbeirat erarbeitet Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Berliner 
Integrationspolitik. Wie stark der Einfluss des Landesbeirates sein kann, zeigt die 
Entstehungsgeschichte des Partizipations- und Integrationsgesetzes selbst: Denn dieses 
Gesetz ist maßgeblich auf eine Initiative der Migrantinnen und Migranten des Landesbeirats 
zurückzuführen.  
 
Durch das neue Gesetz wird der Landesbeirat aufgewertet  und die gewählten 
Migrantenvertreter/innen bekommen eine stärkere Position bei der Gestaltung politischer 
Prozesse. 
 
Sie bestimmen selbst, wer Sie vertreten soll! 
 
Die sieben Vertreterinnen und Vertreter der Migranten werden nicht vom Senat bestimmt, 
sondern von Migrantenvereinen gewählt. Damit eine möglichst breite Vertretung der 
unterschiedlichen Gruppen gesichert ist, ist die Wahlliste nach Regionen aufgeteilt. Bei der 
Aufgliederung wurde darauf geachtet, dass die verschiedenen Regionen in etwa gleich große 
Gruppen umfassen.  
 
Die Migrantenvertretung wird auf einer Wahlversammlung gewählt. Stimmberechtigt sind die 
Vertreterinnen und Vertreter der Migrantenvereine, die sich in die Liste der Vereine haben 
eintragen lassen, die beim Beauftragten für Integration und Migration geführt wird. Dabei gilt: 
Ein Verein - eine Stimme!  
 
Jetzt eintragen lassen in die Liste der Migrantenve reine! 
 
Voraussichtlich am 05. Dezember 2011 wird die Vertretung für den Landesbeirat erstmals nach 
den neuen gesetzlichen Regelungen gewählt. Darum ist es wichtig, sich jetzt in die Liste der 
Migrantenvereine neu eintragen zu lassen. Denn nur der rechtzeitige Eintrag sichert den 
Zugang zur Wahlversammlung und damit die Mitbestimmung über die Zusammensetzung der 
Migrantenvertretung im Landesbeirat.  
 

 

AUF DER RÜCKSEITE:  
Die Checkliste zum Eintrag in die Liste nach §6 Par tIntG  

 



  

Mehr Mitsprache in der Berliner Integrationspolitik 
 

 

Checkliste zum Eintrag in die Liste der 

wahlberechtigten Migrantenvereine 
 
Die Wahlversammlung zum Landesbeirat findet voraussichtlich am 05. Dezember 2011 statt. 
Die "Verordnung über die Wahl zum Landesbeirat für Integrations- und Migrationsfragen" 
schreibt vor, dass nur Vereine an der Wahl teilnehmen können, die mindestens zwei Monate 
vor dem Wahltermin auf der Liste eingetragen sind. D.h. nur wer bis Ende August 2011 seinen 
Antrag eingereicht hat, kann sicher sein, einen Vertreter oder eine Vertreterin in die 
Wahlversammlung entsenden zu können.  
 
Der Weg zum Listeneintrag ist in einer Rechtsverordnung geregelt und hat drei Schritte:   
 
1. Voraussetzungen prüfen  
 
Um in die Liste aufgenommen zu werden, muss der Verein folgende Kriterien erfüllen:  

o Er ist ein eingetragener Verein bzw. ein Verband 
o Der Verein/Verband hat seinen Sitz in Berlin 
o Der Verein/Verband verfolgt gemäß seiner Satzung integrationspolitische Ziele 
o Sein Vorstand besteht mehrheitlich aus Personen mit Migrationshintergrund 

 
Unter Migrationshintergrund versteht man dabei entsprechend der Festlegung im Berliner 
Partizipations- und Integrationsgesetz Menschen, die selbst oder deren Eltern eingewandert 
sind. Nähere Informationen sind dem Antragsformular zu entnehmen. 
 
2. Antragsformular ausfüllen und einsenden  
 
Das Antragsformular zur  Aufnahme eines Vereins oder Verbandes auf die Liste der 
Wahlberechtigten liegt  diesem Infoblatt bei oder  ist als Download unter der Internetadresse: 
http://www.berlin.de/lb/intmig/beirat/index.html zu finden. Der Antrag muss ausgedruckt und 
unterschrieben und mit der Vereinssatzung an die auf dem Antrag angegebene Adresse 
gesandt werden.   
 
3. Bestätigung abwarten  
 
Nach Prüfung der Richtigkeit Ihrer Angaben erhalten Sie einen Bescheid darüber, ob Sie auf 
die Liste der Vereine aufgenommen werden können. Eingetragene Listenvereine erhalten 
rechtzeitig die Einladung zur Wahlversammlung nach §6 PartIntG sowie den Aufruf zur 
Kandidatenbenennung. Bei der Wahlversammlung gilt: Ein Verein - eine Stimme, d.h. Sie 
müssen festlegen, wer den Verein auf der Versammlung vertritt. 
 

 

 
Weitere Auskünfte und Beratung 

  
Weitere Auskünfte erhalten Sie bei der Geschäftsstelle des Beauftragten des Senats für 
Integration und Migration, Potsdamer Str. 65, unter der Telefon-Nr.: 030-9017-2364.  
             
             

             


